
 

  

 

 

 

Ausschreibung: 

QS-Wissenschaftsfonds finanziert Forschungsprojekte 
 

Der QS-Wissenschaftsfonds fördert die Wissenschaft und Forschung zur Qualitätssicherung 

und Nachhaltigkeit in der Agrar- und Ernährungswirtschaft. Er hat es sich zur Aufgabe 

gemacht, Forschungsprojekte, die aktuell für die Branche von Bedeutung sind, finanziell zu 

unterstützen. Der QS-Wissenschaftsfonds verfolgt ausschließlich und unmittelbar 

gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 

Abgabenordnung (§§ 51 ff AO).  

Die Ausschreibung richtet sich gezielt an Universitäten und Fachhochschulen.  

 

Bewerben Sie sich! 

 

Jedes Jahr legt der QS-Wissenschaftsfonds förderungsfähige Themen fest. Die 

Schwerpunktthemen in diesem Jahr sind:  

 

 Tierschutz in der Nutztierhaltung und bei der Schlachtung 

 Verzicht auf nicht-kurative Eingriffe am Tier und Alternativverfahren  

 Hygiene in der Land- bzw. Fleischwirtschaft, u.a. Mikroorganismen 

 Indikatoren zu Tierschutz bzw. Tierwohl, u.a. Befunddaten  

Darüber hinaus kommen auch weitere relevante Themen aus der Nutztierhaltung und 

Fleischwirtschaft sowie aus angrenzenden Disziplinen für eine Förderung in Frage. Wenden Sie 

sich gerne an uns! 

 

Neben Forschungsprojekten können außerdem wissenschaftliche Symposien, 

zielgruppenorientierte Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen sowie Abschluss- und 

Doktorarbeiten gefördert werden.  
 

Ihr Antrag an den QS-Wissenschaftsfonds sollte Folgendes beinhalten:  

 

 Aussagekräftiges Thema des Vorhabens 

 Angaben zum Antragsteller mit Kontaktdaten 

 Hintergrund, Problemstellung und Stand der Forschung 

 Ziele des Vorhabens 

 Vorgehensweise und Methodik 

 Zu erwartende Ergebnisse 



 

  

 

 

 

 

 Zeitplan 

 Kostenplan inkl. Art der benötigten Finanzierung (differenziert nach Personal-, Sach-, 

Reisekosten und ggf. Geräteinvestitionen) – dabei Orientierung an den Tarif- und 

Reisekostenvorgaben öffentlicher Träger 

 Verwertungsform der Forschungsergebnisse 

 Form der Veröffentlichung 

 Nachweis der Fachkompetenz und/oder Qualifikation in der Bearbeitung des Themas 

 

Der Förderantrag muss vor Projektstart eingereicht werden und sollte nicht mehr als vier  

DIN A4-Seiten umfassen. 

Die Förderung erfolgt in Form einer vollständigen Finanzierung oder Ko-Finanzierung. Die 

Förderung wird in Form einer nicht zurückzuzahlenden Zuwendung gewährt. 

 

Der maximale Förderbetrag je Antrag beträgt in der Regel 30.000, - EUR. 

 

Ihren Förderantrag richten Sie bitte postalisch oder per E-Mail bis zum 15. September 2019 an: 

  

    QS-Wissenschaftsfonds 

    ℅ QS Qualität und Sicherheit GmbH 

    Sabrina Melis 

    Schedestr. 1-3 

    53113 Bonn 

    sabrina.melis@q-s.de  

    Tel. +49 (0) 228 35068-220 

 

Wir freuen uns auf Ihren Antrag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der QS-Wissenschaftsfonds fördert die Wissenschaft und Forschung zur 

Qualitätssicherung und Nachhaltigkeit in der Agrar- und Ernährungswirtschaft. 

Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (§§ 51 ff AO).  
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